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verschiedenen Anbietern zu vergleichen,
oder er kann Neues, ihm bisher Unbe-
kanntes kennenlernen. Ein Besuch an der
EXPOV1NA lohnt sich für jeden Wein-
freund vor allem dann, wenn er gezielt
vorgeht.

Dürfe« wir Sie z«m Sc7;/«ss bitte«, dem
Wein, portion dem Kwitnrgwt Wein ein
mögiicbst eindrücWicbes Kränzchen z«
winden?
Gerne. Aber gestatten Sie, dass ich mich
der Worte aus berufenerem Munde be-
diene. J. W. von Goethe sagte das so:

Der Wein erfreut des Menschen Herz.

Wir gratulieren:
Grosserfolg in der Fourierschule III /82

Aus der Fourierschule III/82 waren 83
Sektionsbeitritte zu verzeichnen, von 90

angehenden Fourieren, FHD- und HD-
Rechnungsführer(-innen) interessierte/t
sich also /ast a/fe /iir das Mitmachen im
Schweizerischen Fottrierverband.
Das erfüllt uns mit grosser Genugtuung.
Am 12. Oktober hatte die Fourierschule
III / 82 den Patrouillenlauf durchgeführt.
Mit 3 Std. 23 Min. siegt die Patrouille 19

mit den Korporalen Menzi, Bicker und
Auer. Jeder durfte einen gravierten Zinn-
becher des Schweizerischen Fourierver-
bandes (SFV/ASF) als Anerkennung ent-
gegennehmen.

Und die Freudigkeit ist die Mutter aller
Tugenden.

«Kännsch der Underschiid zwüschet
eme Überseht und eme Fischer? —- Nei?
Es isch au keine: Beidi lueged uf de
Zapfe».
(Wobei immer noch auszumachen bleibt
ob mit dem Zapfen des Oberst der Fla-
schenkorken oder der Sold gemeint ist).

")

**) Aus «Haupme, Füsilier Witzig»
Witze, gesammelt von Fritz Herdi
Nebelspalter-Verlag

Bei der Bewertung der Postenarbeiten
(total 120 Punkte) siegte mit der schonen
Punktzahl von 108 Kpl Dürst Martin.
Wir gratulieren zu den erreichten Leistun-
gen und heissen alle Kameradinnen und
Kameraden in unseren Sektionen herzlich
willkommen.
Da diese Novembernummer in der Fou-
rierschule IV / 82 als Beleg-Exemplar ver-
teilt wird, gebe ich der Hoffnung Aus-
druck, dass sich auch von dieser Schule
ein ebenso hoher Prozentsatz zum Mit-
machen im SFV/ ASF entschliessen möge!

Four Spinnler Georg
Präsident der
Zentraltechnischen Kommission

An unsere freien Abonnenten
Dürfen wir die Freien Abonnenten bitten, den Abonnementsbetrag von Fr. 23.—
für das Jahr 1983 auf unser Postcheckkonto

Nr. 80-18908 «Der Fourier», Zürich

zu überweisen. Sollte der Betrag bis Ende Januar nicht eintreffen, müsste er

per Nachnahme erhoben werden.

Ein Einzahlungsschein liegt dieser Nummer bei.

Für Ihr Interesse gegenüber unserem Fachorgan danken wir herzlich.

Redaktion und Verlag
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